
 

 

 
 
 

Bericht 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 20.11.2025
 

 
 
1. Gegenstand der Vorlage: 

Abschlussbericht zur Empfehlung der BVV, Ds-Nr. 2528/IX aus der 47. BVV 
vom 17.07.2025, Schulbau in Verantwortung von Senat und HoWoGe partizipativ und 
mit Bürgerbeteiligung  

 
2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 

Der Empfehlung der BVV wurde teilweise gefolgt. 
 

Das Bezirksamt und die betreffenden Fachämter stehen während des gesamten Planungs- 

und Realisierungszeitraums mit den Senatsverwaltungen und der HOWOGE in einem 

engen und partizipativen Austausch. Die zu realisierenden Schulbauten sind Teil 

bestimmter BSO-Tranchen und werden als Typenbauten nach einem vorab festgelegten 

und abgestimmten Musterraum- und Musterfreiflächenprogramm in Modulbauweise 

geplant und gebaut. Aus diesem Grund und besonders, da die Schulbauten durch die 

Senatsverwaltungen und die HOWOGE umgesetzt werden, bestehen für den Bezirk keine, 

über das Fachliche hinausgehende, Beteiligungsmöglichkeiten. Die schulischen Gremien 

werden, sofern diese bereits bestehen, seitens des Bezirkes so weit wie möglich in den 

Prozess eingebunden, z.B. bei der Errichtung Modulare Ergänzungsbauten auf dem 

Schulgrundstück. Im Falle von Schulneubauten gibt es in der Regel keine bestehende 

Schulgemeinschaft bzw. entsprechende Gremien, die beteiligt werden könnten. 

Das Bezirksamt bemüht sich, alle betroffenen Akteure durch Informationsschreiben sowie -

veranstaltungen für Anwohnende und interessierte Bürgerinnen und Bürger in die Prozesse 

einzubinden. Im Rahmen dieser öffentlichen Veranstaltungen wird der Austausch zu 

Themen, wie z.B. der Verkehrssicherheit, gefördert und oftmals durch die verantwortlichen 

Fachämter begleitet. 

Dem Beschluss 1116/VIII "Gründung von Bauausschüssen fördern" kann nicht gefolgt 

werden. Die Gründung von Bauausschüssen ist eine ausschließlich schulinterne 

Angelegenheit. Die Aufgabe zur Bildung von Ausschüssen obliegt allein der 

15.10.2025



 

 

Schulkonferenz, sofern diese die Gründung eines Ausschusses für bestimmte Aufgaben 

vorsieht (Schulgesetz § 76 Abs. 2).  

Das Bezirksamt wird aber weiterhin auf die Möglichkeit der Gründung von Ausschüssen 
hinweisen und diese den Schulkonferenzen zu gegebenem Anlass empfehlen, z.B. bei 
anstehenden Baumaßnahmen. 
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